
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2020/9/2 5Ob130/20h
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.09.2020

Norm

AußStrG 2005 §78

MRG §37 Abs3

ZPO §57

Rechtssatz

Weder § 78 AußStrG noch § 37 Abs 3 Z 17 MRG enthalten einen Verweis auf die Bestimmungen der ZPO über die

Sicherheitsleistung für Prozesskosten nach §§ 57 9 ZPO. Eine analoge Anwendung dieser Bestimmungen ist jedenfalls

für das wohnrechtliche Außerstreitverfahren mangels planwidriger Lücke abzulehnen.

Entscheidungstexte

5 Ob 130/20h

Entscheidungstext OGH 02.09.2020 5 Ob 130/20h
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